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(2) Wird der Täter zu einer geringeren Strafe ver
urteilt, so können die Rechtsfolgen des Absatzes 1 an
geordnet werden.

§ 10
(1) Ein Verfahren wegen Zuwiderhandlung gegen die

ses Gesetz wird nur eröffnet, wenn der Generalstaats
anwalt der Deutschen Demokratischen Republik die 
Anklage erhebt.

(2) Für das Verfahren ist das Oberste Gericht der Deut
schen Demokratischen Republik zuständig. Der General
staatsanwalt kann die Anklage vor einem anderen 
Gericht erheben oder den Generalstaatsanwalt eines 
Landes der Deutschen Demokratischen Republik damit 
beauftragen.

(3) Die Zuständigkeit des Obersten Gerichts der Deut
schen Demokratischen Republik ist auch dann gegeben, 
wenn die Tat von deutschen Staatsbürgern nicht im Ge
biet der Deutschen Demokratischen Republik begangen 
worden ist, auch wenn der Täter im Gebiet der Deut
schen Demokratischen Republik keinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.

Anm. : zu Abs. 2 : jetzt den Staatsanwalt eines Bezirkes.

§ И
Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz erläßt 

der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 12

Dieses Gesetz tritt mit dem 16. Dezember 1950 in Kraft.


